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Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2001
in Kraft.

Stuttgart, den 27. Juli 2001 Dr. Schavan

Für Studierende der Studiengänge, die zum höheren
Lehramt an beruflichen Schulen führen, werden diese
Bestimmungen entsprechend angewendet.

Soweit die nachfolgenden Bestimmungen Begriffe wie
Ausbildungslehrer, Beauftragter, Bewerber, Referendar,
Mentor, Praktikant, Schulleiter und dergleichen enthal-
ten, sind dies funktionsbezogene Beschreibungen, die
gleichermaßen auf Frauen und Männer zutreffen.

II.

Das Praxissemester dient der Berufsorientierung und
Stärkung des Bezugs zur Schulpraxis. Es ermöglicht ein
frühzeitiges Kennenlernen des gesamten Tätigkeitsfel-
des Schule unter professioneller Begleitung von Schu-
len, Staatlichen Seminaren für Schulpädagogik (Gym-
nasien und beruflichen Schulen) und soweit möglich
von Universitäten und Hochschulen. Außerdem wird ein
Einblick in das außerschulische Lern-, Sozial- und
Freizeitverhalten von Schülern aus dem Blickwinkel ei-
nes Nicht-Schülers möglich.

Das Praxissemester steht im Rahmen der vorhandenen
Kapazitäten auch Studierenden eines anderen Magis-
ter- oder Diplomstudiengangs offen, die einen Studien-
gangwechsel zum Lehramtsstudiengang oder in die
Studiengänge zum höheren Lehramt an beruflichen
Schulen in Erwägung ziehen.

Für den geforderten Nachweis gilt Folgendes:

1. Der Nachweis ist von allen Studierenden der aufge-
führten Studiengänge zu erbringen, die ihr Studi-
um nach dem 30. September 2000 aufgenommen
haben.

2. Das Praxissemester wird in der Regel gegen Ende
des Grundstudiums, d. h. nach dem dritten oder
vierten Studiensemester, an einem allgemein bil-
denden Gymnasium oder einer beruflichen Schule
in BadenWürttemberg absolviert, soweit die Fächer
der Studierenden dort unterrichtet werden.

3.1 Das Praxissemester für Studierende des Lehramts
an Gymnasien wird in der Regel in einem zusam-
menhängenden Zeitraum von 13 Wochen (Block-
form) oder, sofern dies aus studientechnischen oder
anderen Gründen nicht möglich ist, in zwei zusam-
menhängenden Zeiträumen (modulare Form) von
sechs und sieben Wochen Dauer absolviert.

Das Praxissemester in Blockform beginnt zum
Schuljahresbeginn im September und endet mit Be-
ginn der Weihnachtsferien. In modularer Form be-
ginnt das Praxissemester mit dem ersten Abschnitt
zum Schuljahresbeginn im September und dauert
zunächst bis zum Beginn der Lehrveranstaltungen
des folgenden Wintersemesters. Der zweite Ab-
schnitt dauert vom Beginn der nächstfolgenden Se-
mesterferien von Mitte Februar bis etwa Mitte
April. Beide Abschnitte sind an derselben Schule
abzuleisten. Ausnahmsweise kann der zweite Ab-
schnitt auch spätestens im Frühjahr des darauffol-
genden Jahres absolviert werden.

3.2 Hinsichtlich des Praxissemesters für Studierende
der Diplomstudiengänge in Berufs-, Wirtschafts-
und Technikpädagogik sind für die einzelnen uni-
versitären Standorte jeweils besondere Regelungen
der Studienseminare mit den Lehrstühlen der Be-
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Diese Verordnung wurde in Ausgabe B
des Amtsblatts aufgenommen unter 
Nr. 6623-24

Lehrer

Lehrerfortbildungsmaßnahmen;
November und Dezember 2001

Bekanntmachung vom 2. Juli 2001

Az: 24- zu 6751.40/137

Die Fortbildungsveranstaltungen für Lehrerinnen und
Lehrer in den Monaten November und Dezember 2001
sind in der Sonderausgabe des Amtsblatts Kultus und
Unterricht – Lehrerfortbildung – Heft 17/01 vom 
9. September 2001 veröffentlicht.

Das Ministerium bittet um Beachtung und um Einhal-
tung der Meldefristen.
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Schulpraxissemester für Studierende
des Lehramts an Gymnasien sowie Stu-
dierende der Studiengänge zum höhe-
ren Lehramt an beruflichen Schulen

Verwaltungsvorschrift vom 18. Juli 2001 

Az.: 6722.1-01/204-116

I.

Studierende für das Lehramt an Gymnasien haben nach
§ 8 Abs. 1 Nr. 3 der Wissenschaftlichen Prüfungsord-
nung vom 13. März 2001 (GBl. S. 201, K.u.U. S. 95) und
nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 der Künstlerischen Prüfungsord-
nung vom 13. März 2001 (GBl. S. 284, K.u.U. S. 191) als
Voraussetzung für die Zulassung zur Wissenschaftli-
chen oder Künstlerischen Staatsprüfung ein erfolgreich
absolviertes Schulpraxissemester oder eine vergleich-
bare sonstige Schulpraxis nachzuweisen.
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rufs-, Wirtschafts und Technikpädagogik getroffen;
die Praxismodule werden teilweise in der Verant-
wortung der Hochschulen, teilweise in der Verant-
wortung der Seminare, teils auch in Kooperation
beider Institutionen durchgeführt. Wie diese Rege-
lungen im Einzelnen ausgestaltet sind, ist an den je-
weiligen Lehrstühlen bzw. bei den Studienberatun-
gen und beteiligten Seminaren zu erfahren.

Allen Praxismodulen gemeinsam ist die Gesamt-
dauer von 10 Wochen. Sie werden auf das als Zulas-
sungsvoraussetzung zum Vorbereitungsdienst an
beruflichen Schulen geforderte Betriebspraktikum
angerechnet. Absolventen dieser Studiengänge
können das Praxissemester nur an beruflichen
Schulen absolvieren.

4. Studierende mit dem Fach Musik absolvieren das
Praxissemester ausschließlich in Blockform mit der
Maßgabe, dass sie im zeitlichen Umfang eines Wo-
chentags für den Einzelunterricht ihres Instru-
ments (auch Nebeninstrument bzw. Gesang) von
den Verpflichtungen des Praktikums freigestellt
werden. Die Tage der Freistellung werden in Ab-
sprache mit der Schulleitung in Tagespraktika oder
in einem Blockpraktikum nachgeholt.

5. Damit die verfügbaren Praktikumplätze bestmög-
lich genutzt werden, bieten die Schulen im Internet
Informationen zum Profil der Schulen und zum An-
gebot der vorhandenen Plätze an. Die vorläufige
Reservierung eines Praktikumplatzes erfolgt im In-
ternet. Die verbindliche Anmeldung für das Praxis-
semester erfolgt schriftlich unter Angabe von Na-
me, Geburtsdatum, Heimatadresse, Semesteradres-
se und Vorlage einer Immatrikulationsbescheini-
gung mit Angabe der studierten Fächer und der An-
zahl der Fachsemester bis spätestens 15. Mai für das
im folgenden Herbst beginnende Praxissemester.

Mehrfachreservierungen und -meldungen sind
nicht zulässig.

Die Praktikumplätze vergibt die Schule. Jede 
Schule hält bis zu zwei Praktikumplätze für Härte-
fälle und zur Vermeidung einer Überlastung einzel-
ner Unterrichtsfächer frei. Diese Plätze können
nach Abschluss des Anmeldeverfahrens von den
Oberschulämtern gesondert vergeben werden.

6. Ist auf Grund der Bewerberzahl für das Praktikum
ein ordnungsgemäßer Unterrichtsbetrieb oder eine
ordnungsgemäße Ausbildung der zugewiesenen Re-
ferendare oder Praktikanten nicht mehr gewähr-
leistet, so können die Bewerber auf eine Bewerbung
an einer anderen Schule verwiesen werden. Die
Zahl der Praktikanten orientiert sich an der Zahl
der Klassen der jeweiligen Schule, wobei an Gym-
nasien ein Drittel der Klassenzahl von der Gesamt-
zahl der Praktikanten und Referendare im ersten
Ausbildungsabschnitt nicht überschritten werden
soll.

7. Die Praktikanten nehmen am gesamten Schulleben
ihrer Schule teil. Dies umfasst insbesondere,

– die Begleitung des Unterrichts (Hospitation von
etwa 10 Unterrichtsstunden pro Woche, Teilnah-
me an der Unterrichtstätigkeit und angeleiteten
Unterricht im Umfang von insgesamt 30 Unter-
richtsstunden)

– die Teilnahme an sonstigen schulischen Veran-
staltungen, wie Konferenzen aller Art, Eltern-
abenden usw.

– die Teilnahme an außerunterrichtlichen Veran-
staltungen (Schulfeiern, Sporttage, Landheim
usw.)

Die Praktikanten nehmen überdies teil an den Ein-
führungsveranstaltungen der Schule und an den re-
gelmäßig stattfindenden Ausbildungs- und Betreu-
ungsveranstaltungen der Ausbildungslehrkräfte.

Die Praktikanten führen ein Berichtsheft zum Pra-
xissemester und erstellen einen Abschlussbericht.
Die Berichte enthalten:

– eine Beschreibung der Ausbildungsinhalte in ih-
rer Abfolge

– die Arbeitsaufträge der Seminare und der Aus-
bildungslehrkraft mit einer Dokumentation über
ihre Erledigung

– eine Dokumentation der Vorbereitung und
Durchführung eigener Unterrichtsversuche

– Reflexionen über die eigenen Erfahrungen von
Theorie und Praxis

8. Der Schulleiter überwacht die Ausbildung der
Praktikanten. Der Schulleiter und die von ihm Be-
auftragten (Ausbildungslehrer und Mentoren) sind
diesen gegenüber weisungsberechtigt. Die Ausbil-
dungslehrkräfte betreuen die Praktikanten in re-
gelmäßigen Ausbildungssitzungen und organisieren
die Ausbildung insbesondere durch

– Festlegung der individuellen Ausgestaltung des
Praxissemesters 

– Einführung der Praktikanten in Lehrerrolle und
Schulorganisation

– Zuweisung der Praktikanten zu Mentoren und
Klassen

– Unterstützung bei der Vermittlung von zeitweili-
gen bzw. zusätzlichen Ausbildungsmöglichkeiten
in Einrichtungen außerhalb der Schule (z. B. in
Sport oder Musikvereinen, in kirchlichen Ein-
richtungen, anderen Schularten usw.)

– Zusammenarbeit mit den Studienseminaren 
(z. B. durch Teilnahme und Mitwirkung an den
seminaristischen Veranstaltungen zum Praxisse-
mester, Absprache mit den Fachleitern)

– Anleitung der Praktikanten bei der Unterrichts-
tätigkeit und (gemeinsame) Auswertung der Un-
terrichtserfahrungen

– gemeinsame Reflexion der Lerninhalte und
Lernfortschritte im Unterricht und bei außerun-
terrichtlichen Veranstaltungen

– Anleitung der Praktikanten bei den Beobach-
tungs- und Arbeitsaufgaben der Seminare und
deren gemeinsame Auswertung.

Am Ende des Praktikums in der Schule steht eine
mündliche Abschlussberatung mit einer schriftli-
chen Zusammenfassung durch die Ausbildungs-
lehrkraft oder die Schulleitung.

9. Die unterrichtliche Praxis wird in regelmäßigen er-
ziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen
Veranstaltungen der Studienseminare begleitet.
Das Ausbildungsvolumen hierfür beträgt im Be-
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reich Pädagogik/Pädagogische Psychologie ca. 48
Stunden und im Bereich Fachdidaktik ca. 16 Stun-
den.

Die Seminare erstellen einen Zeitplan für die Be-
treuung der Praktikanten und teilen diesen den
Schulen vor dem Ende des Schuljahres für das je-
weils nächste Schuljahr mit.

10. Die Praktikumschule stellt den Praktikanten die
Teilnahmebescheinigung für das Praxissemester
aus. Die regelmäßige Teilnahme an den Begleitver-
anstaltungen der Seminare ist Voraussetzung für
die Erteilung der Bescheinigung. Diese ist dem
Landeslehrerprüfungsamt bei der Meldung zur 
Ersten Staatsprüfung vorzulegen.

11. Eine vergleichbare sonstige Schulpraxis (z.B. als
assistant teacher und oder in einem Vorbereitungs-
dienst aus einem anderen Lehramt) kann auf An-
trag den Nachweis des Schulpraxissemesters erset-
zen. Diese Bewerber sollen jedoch die Seminarver-
anstaltungen zum Praxissemester besuchen.

III.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 
1. August 2001 in Kraft

Leitung: Studiendirektorin Erika Arndt,
Faust-Gymnasium, Staufen

Oberstudienrat Frank Althoff,
Justus-von-Liebig-Schule, Mannheim

Baustein 1: Grundlagen der Schulentwicklung I 

(Termin: 12.-14. November 2001; 
Akademie Esslingen)

– Grundinformationen zur Organisations-
bzw. Schulentwicklung

– Entwicklungsbeispiele aus der
Schulpraxis

– Schuldiagnostische Verfahren

Baustein 2: Grundlagen der Schulentwicklung II

(Termin: 19.-21. Dezember 2001;
Akademie Esslingen)

– Rollenklärung in der Prozessbegleitung

– Prozessmanagement

– Beratungstraining

Baustein 3: Praktische Beratungsmethodik 

(Termin: 20.-22. März 2002;
Akademie Esslingen)

– Vom Kontakt zum Kontrakt

– Planspiel zur Schulentwicklung

– Auswertung (Kommunikation und In-
terventionen)

Baustein 4: Umgang mit Veränderungsprozessen

(Termin: 21.-23. Mai 2002;
Akademie Donaueschingen)

– Quellen, Erscheinungsformen, Erleben
von Widerständen

– Trainingseinheiten

Baustein 5: Führung und Organisation bei Entwick-
lungsprozessen

(Termin 17.-19. Juli 2002;
Akademie Esslingen)

– Aufgaben und Wirkung von Schullei-
tung, Steuerungsgruppen, Kollegium,
Prozessbegleitung u.a.

– Aufbau- und Ablauforganisation
(Strukturen und Prozesse)

Baustein 6: Evaluation und Qualitätssicherung

(Termin: Herbst 2002;
Akademie Donaueschingen)

– Evaluation des eigenen Fortbildungs-
prozesses

– Beispiele für die Evaluation von Schul-
entwicklungsprozessen

– Methoden der Qualitätssicherung

– Vernetzungsmöglichkeiten zwischen
Personen und Systemen

Je nach Vorerfahrungen und Kenntnissen der Teilneh-
merinnen / Teilnehmer können weitere Bausteine (Mo-
deration, Kommunikation) fakultativ angeboten wer-
den.
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Diese Verwaltungsvorschrift wird in Ausgabe B
des Amtsblatts aufgenommen unter 
Nr. 6722-53

Fortbildung zu Prozessbegleiterinnen /
Prozessbegleiter für Innere Schulent-
wicklung

Bekanntmachung vom 13. August 2001 

Im November 2001 startet eine neue Fortbildungsreihe
für zukünftige Prozessbegleiterinnen / Prozessbegleiter
an Gymnasien und Beruflichen Schulen. Zielgruppe
sind Fachberater/innen und Lehrkräfte, die bereits über
Vorerfahrungen und Kenntnisse verfügen, beispielswei-
se in schulinterner Fortbildung, als Leiter/innen von
Fallbesprechungsgruppen, als Beratungslehrerinnen /
Beratungslehrer oder in ähnlichen Aufgaben. Aufgabe
der Prozessbegleiterinnen / Prozessbegleiter wird es
sein, Schulen auf Anforderung in Entwicklungsprozes-
sen zu unterstützen. Für die Fortbildung sind Ausbil-
dungsbausteine von 6 x 2 1⁄2 Tagen an einer Akademie
vorgesehen.
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